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PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 

Diese Verbraucherinformation beinhaltet die Deckungsübersicht und eine Sammlung von 

Bedingungswerken, die für die genannte Privathaftpflichtversicherung Vertragsgrundlage sein 

können. Für Ihren Vertrag gelten aber nur die für das jeweils gewählte Produkt gültigen und im 

Angebot / Antrag ausdrücklich genannten Versicherungsbedingungen. 
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Komfortschutz

Deckungssummen: 5 oder 10 Mio. €

Mitversicherte Personen 

Ehegatte/Partner einer Lebenspartnerschaft *)  

In eheähnlicher Gemeinschaft lebender Partner und dessen Kinder *)  

Kinder während Lehre und Studium (auch anschl. weitere Lehren/Studien) *)  

Kinder während Bundesfreiwilligen- oder Wehrdienst (auch freiwilliger Zusatzwehrdienst) *)  

Kinder während Wartezeiten oder sozialem/ökologischem Jahr *)  

Geistig behinderte Kinder, solange sie im Haushalt leben *)  

Unverheiratete Kinder, solange sie im Haushalt leben *) -

Kinder bei Pflegebedürftigkeit oder vormundschaftsgerichtlicher Betreuung durch Eltern *) -

In häuslicher Gemeinschaft lebender alleinstehender Verwandter *) -

Eltern und Großeltern, auch wenn sie in einer Alten- oder Pflegeeinrichtung leben *) -

Einschluss von Rückgriffsansprüchen durch Sozialversicherungsträger etc.  

Vorsorgeversicherung bei Ausscheiden Mitversicherter Person 6 Monate

Vorübergehend in den Familienverband eingegliederte Personen (z.B. Austauschschüler) -

Vorübergehend im Haushalt lebende Minderjährige -

Mitversicherte Tätigkeiten

Tätigkeit als Tageseltern (auch entgeltlich) bis maximal fünf Kinder  

Haftpflicht der betreuten Kinder untereinander sowie gegenüber Dritten  

Tätigkeit als Babysitter  

Selbstständige, nebenberufliche Tätigkeiten bis zu einem Jahresumsatz von € 10.000,000 -

Teilnahme an einem Betriebspraktikum oder fachpraktischen Unterricht -

Kinder während der Ausübung eines  Ferienjobs oder Betriebspraktikums -

Dem Arbeitgeber oder den Arbeitskollegen zugefügte Sachschäden -

Verstöße gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)  

Hausangestellte des Versicherungsnehmers -

Ehrenamtliche Tätigkeiten  

Öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem Umweltschadengesetz (USchadG)  

Mitversicherte Fahrzeuge 

Elektrofahrräder bis 25 km/h oder 250 Watt -

Motorgetriebene Elektrofahrzeuge bis 20 km/h -

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen (z.B. Aufsitzrasenmäher) bis 20 km/h  

Sonstige Kraftfahrzeuge bis 6 km/h  

Gelegentlicher Gebrauch fremder Windsurfbretter und Segelboote  

Eigene Segelboote bis 15 qm Segelfläche, sowie eigene Windsurfbretter -

Kitesurf-Boards und -Drachen ohne Begrenzung der Flughöhe -

Eigene oder fremde Motorboote ohne Führerscheinpflicht  

Gelegentlicher Gebrauch fremder Motorboote mit Führerscheinpflicht -

Ferngelenkte Land- und Wassermodellfahrzeuge  

Flugmodelle ohne Motoren bis 5 kg -

Im europäischen Ausland gemietete Kraftfahrzeuge („Mallorca-Deckung“) -

Mitversicherte Tiere

In der Wohnung gehaltene kleine Wildtiere (insbesondere Spinnen, Skorpione, Schlangen) -

Halter oder Hüter von Signal- und Behindertenbegleithunden (insbesondere Blindenhund) -

Hüter fremder Hunde oder Pferde  

Reiter fremder Pferde  

*) gilt nicht für die Single-Deckung (Privathaftpflicht für eine Person)
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Haus- und Grundbesitz, Vermietung und Bauherrnrisiko

Besitzer von Wohnungen und eines Einfamilienhauses in Europa -

Zweifamilienhaus, sofern mindestens eine Wohnung selbst genutzt ist -

Wochenend-/Ferienhaus Deutschland

Gärten, Pools, Teiche, Schrebergärtenhütten  

Versichert sind auch nicht zu den o.g. Immobilien gehörende Garagen und Stellplätze -

Besitz unbebauter Grundstücke bis 2.000 qm -

Zum Haus gehörende Gemeinschaftsanlagen (z. B. Garagenhöfe, Spielplätze)  

Ansprüche der Eigentümergemeinschaft wegen Beschädigung Gemeinschaftseigentum  

Regressverzicht gegenüber Familienangehörigen als Miteigentümer -

Vermietung von bis zu 3 Eigentumswohnungen -

Vermietung eines Wochenend- oder Ferienhauses -

Vermietung einzelner Räume zu Wohnzwecken  

Vermietung von bis zu 8 Fremdenzimmern -

Bauherrenhaftpflicht bis zu einer Bausumme von 200.000 €  

Bauen in eigener Regie bis 200.000 € unter Einschluss der Bauhelfer  

Gebrauch von Be- und Entladevorrichtungen einschließlich Schäden an fremden Kfz bei der Bautätigkeit -

Erneuerbare Energieversorgung

Mitversicherung von Anlagen der erneuerbaren Energieversorgung -

Auch die Einspeisung von Strom in das öffentliche Netz ist mitversichert -

Gewässerschäden

Gewässerschäden aus Kleingebinden bis je 100 l/kg einzeln und 1.000 l/kg  

Heizöltanks bis 5.000 Liter Fassungsvermögen -

Flüssiggastanks ohne Begrenzung des Fassungsvermögens -

Privat genutzte Abwassergrube -

Auslandsschäden

Auslandsaufenthalt bis zu 1 Jahr

Keine Übertragung des Umrechnungskursrisikos auf den Kunden  

Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung

Internetnutzung/Datenaustausch im privaten Bereich  

Versichert sind auch außerhalb Europas geltend gemachte Internetschäden -

Mietsachschäden

Schäden an gemieteten Räumen 10% der VS

Schäden an gemieteten, gepachteten, geleasten Gebäuden und Grundstücken -

Beschädigung von beweglichen Sachen in gemieteten Unterkünften -

Beschädigung sonstiger gemieteter, geliehener oder geleaster Sachen -

Kein Ausschluss von Anhängern, Fahrrädern, Sportgeräten, Vermögensfolgeschäden -

Abhandenkommen von Sachen

Verlust beruflicher, privater und vereinseigener Schlüssel/Code-Karten -

Mitversicherung von Kfz-/Möbelschlüsseln und privaten Tresorschlüsseln -

Verlust sonstiger gemieteter, geliehener oder geleaster Sachen -

Vermögensschäden

Vermögensschäden 1% der VS

Leistung bei fehlender Haftung:

Sach- und Personenschäden durch deliktunfähige Personen -

Schäden durch unentgeltliche Hilfeleistungen -

Besondere Vereinbarungen

Vorsorgeversicherung bis zur vollen Deckungssumme  

Gesamtjahresleistung ist mit der 2fachen Deckungssumme begrenzt  

Leistungsgarantie nach GDV-Musterbedingungen -

Kautionsstellung weltweit -
Ausfalldeckung -
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